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U n t e r r i c h t u n g

durch den Präsidenten des Landtags

Durchführung des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz
hier:  Veröffentlichung der Fraktionsrechnungen
 für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes zur Rechtsstellung und Finanzierung 
der Fraktionen (Fraktionsgesetz Rheinland-Pfalz) vom 21. Dezember 1993 (GVBl. 
S. 642), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. September 2021 
(GVBl. S. 552), BS 1101-6, haben die Fraktionen über ihre Einnahmen und Ausgaben 
öffentlich Rechnung zu legen. Die Rechnungen müssen nach § 4 Abs. 5 des Frak-
tionsgesetzes von mindestens zwei aus der Mitte der jeweiligen Fraktion gewählten 
Rechnungsprüfern auf die Einhaltung der in § 4 Abs. 3 und 4 des Fraktionsgesetzes 
festgelegten Anforderungen geprüft sein und einen entsprechenden Prüfungsver-
merk aufweisen.

Nach § 7 des Fraktionsgesetzes veröffentlicht der Präsident des Landtags diese ge-
prüften Rechnungen als Landtagsdrucksache. Die von den Rechnungsprüfern der 
Fraktionen geprüften Fraktionsrechnungen sind dementsprechend im Folgenden 
abgedruckt.

Hendrik Hering
Präsident des Landtags

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. Oktober 2023
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